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Sitzung des Ortsgemeinderates Selbach (Sieg) am 14.06.2023 
 

 
 

Tagesordnungspunkt: 7 
 

 

Betr.: Entscheidung über die Annahme von Spenden gemäß § 94 Abs. 3 S. 5 der 

Gemeindeordnung (GemO) 

 

Zuständiger Fachbereich: Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen 

Fachbereichsleiter/-in: Herr Klaus Becher 

  

 

Sach- und Rechtslage: 

 

Die Gemeinde darf gem. § 94 Abs. 3 der GemI zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 Abs. 1 

Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen einwerben und an-

nehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 2 Abs. 1 

beteiligen. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Ortsgemeinderat.  

 

Unter Berücksichtigung dieser gesetzlichen Bestimmung, ist nunmehr über die Annahme von 

Geldspenden in gesamter Höhe von 247,70 EUR zu entscheiden. 

 

Die gesammelten Geldspenden stammen aus einer Sammelspendenbox, die anlässlich der  

Spielplatzeröffnung am 14.05.2023 in Selbach (Sieg) aufgestellt wurde. Die Sammelaktion 

diente dazu, Spenden für weitere Verschönerungszwecke in der Ortsgemeinde Selbach (Sieg) 

zu sammeln.  

 

Der Vorsitzende empfiehlt die vorgenannte Geldspende in gesamter Höhe 247,70 EUR anzu-

nehmen.  

 

Die Spende wurde der Aufsichtsbehörde mit Mail vom 23.05.2023 angezeigt. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsgemeinderat nimmt Kenntnis von der Geldspende in Höhe von 247,70 EUR und be-

schließt, die Spende für den angeführten Verwendungszweck anzunehmen.  

 

 

 

 

Berno Neuhoff 

Bürgermeister 

 Matthias Grohs  

Ortsbürgermeister  

   

 

Einstimmig beschlossen  

 Ja-Stimmen 

 Nein-Stimmen 

 Enthaltungen 

 

§ 22 GemO (Ausschließungsgründe) bitte beachten. 

      



 

 

 

 

 

 


	Vorlage

